
AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES

DES KANTONS SOLOTHURN

VOM

8. Dezember 1981 Nr. 7028

EG Biezwil: Ortsplanung

Die ~beantragt dem Regierungsrat die
folgenden Bestandteile der Ortsplanung zur Genehmigung:

- Zonen- und Erschliessungsplan, Massstab 1 : 1000
- Bau- und Zonenreglement
- Schutzzonenreglement für die öffentliche Wasserversorgung

“Turnhallequelle“
- Gemeindereglement über Erschliessungsbeiträge und -gebühren

Der Regierungsrat stellt fest und zieht in Erwägung:

1.

Bis anhin hatte die Einwohnergemeinde Biezwil noch keine Bauzone
ausgeschieden, Es handelt sich hier also um die erste Ortsplanung
in der Gemeinde. Die Pläne und Reglemente lagen in der Zeit vom
20. Februar bis 20. März 1980 öffentlich auf. Während der Auflage-
zeit gingen 8 Einsprachen ein, welche der Gemeinderat in seinen
Sitzungen vom 16. und 22. Dezember 1980 behandelte. Zwei Ein-
sprachen wurden ganz, eine teilweise gutgeheissen. Die übrigen
Einsprachen wurden abgelehnt. Die ganz und teilweise gutgeheis
senen Einsprachen machten eine zweite Auflage des Zonen- und Er
schliessungsplanes notwendig, welche in der Zeit vom 5. Februar
bis 6. März 1981 erfolgte. Fünf Einsprecher fUhren Beschwerde
beim Regierungsrat gegen den ablehnenden Entscheid des Gemeinde
rates vom 16, Dezember 1980.

Das Baureglement und das Reglement über Erschliessungsbeiträge
und -gebühren genehmigte die Einwohnergemeindeversammlung
am 2. Februar 1981. Das Zonenreglement wurde vom Gemeinderat am
19. Januar 1981 und das Schutzzonenreglement für die öffentliche
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Wasserversorgung “Turnhallequelle“ am 11. Mai 1981 genehmigt.
Die zusätzliche Genehmigung des Zonen— und Erschliessungsplanes
durch die Gemeindeversammlung stellt keinen formellen Mangel dar.

II.

Biezwil ist ein typisches Bauerndorf im Bucheggberg. Viele
Lan~wittscHaftsbetriebe iiegeiY dadurch im tiberbiuten Gebiet,
bild~z@sö~r den Siedltzi~ikern. Gerade bei einer Neuplanung stellt
sich deshalb die Frage; wie diese Landwirtschaftsbetriebe
planerisch zu behandeln sind. Der vorliegende Zonenplan scheidet
ßie Bauzcara. in etne.Kernzone, eini Wohnzone eingeschossig und
eine Zone für öffentliche Bauten und Anlagen aus. Das bisher
~Uberbaute..Gebiet wird weitgdhend als Kernzone ausgeschieden.
Zudem werden drei .Neubaugebiete etwas abseits am Rande geschaffen
und der W~hnzone 1 zugeteilt~ Mit der Ausscheidung der Kernzone
werden, wie bereits erwähnt, verschiedene existenzftthige Land—
wirtschaftsbetriebe neu der Bauzone zugeteilt. Dies kann die
Rechtsstellung der Betriebsinhaber in vetschiedener Weise be

• einflussen. • •

So hängt die Anwendung des bäuerlichen Zivilrechtes weitgehend
auch von Massnahmen ddrRaumplanung ab. Zwar kann nach der
geltenden Praxis das jzä.uerliche Zivilrecht.auch auf Bauland An
wendung findeji und ist nu~ bei baureifem Bauland ausgeschlossen.
Doch hat das neu,~aayecht die Erecbliessunqspflicht des Gemein
wesens eingeführt, we~a~b danüt gerechnet werden muss, dass
Land von Bauernbetiieben in der Bauzone auch gegen den Willen
des Bauern erschlossen un~ som~t baureif gemacht wird. Als
weiter~ Nachteilewäre~t zu. erwähn~n die wegfallenden Bundep
subventionen für Betii&bssanierungen von Bauernhöfen in der
Bauzone und die höheren Katastekschatzungen mit der damit ver

• buhdenen höheren Besteuerung von Betrieben in der Bauzone.

Weiter kann die Betk:i~bsrechiiuiig des Bauern durch die Pflicht
zur Zahlung von Ztflchliessuiigsbeiträgen tlbWr Gebühr belastet
werdeh.~ ~•~• ‘~ • • •



Aber nicht nur Bechte und PH ichten des Landwirtes werden durch

die Frage der Einzonunq beeiriflusuL, sondern auch die richtige

Wahrnehmung des qesetz.iichen Planungsauftracjes, Eingezonte

Landwirtschaftsflächen verfälschen auch das Bild der Bauzone

weil sie ein höheres Einwohnerfassungsvermögen ergeben, vielfach

aber tatsächlich für eine Ueberbauung nicht zur Verfügung stehen.

Besonders in ländlichen Gebieten kann eine Einzonung von Land—

wirtschaftsbetrieben zu überdimensionierten Basis~ und Detailer—

schliessungsanlaqen führen, da der Erschliessungsaufwand für

Landwirtschaftsb~tr:Lehe besonders bei der Kanalisations— und

Strassenerschliessung geringer ist als für Eohnbauten, Zu er

wähnen ist auch das Problem der Irrmüssionen bei fortschreitender

Durchmischung der Nutzungen. Und schliesslich: von der Land

wirtschaft geprägte Ortsteils bilden vielerorts schötzenswerte

Ortsbilder, die bei einer Mischung mit in Nutzung und Gestalt

andersartigen Wohnbauten ihr Gesicht verlieren.

Für eine Einzonung sprechen zunächst §~ 25 und 26 BanG, wonach

das weitgehend überbaute Land der Bauzone bzw. dem Siedlungsge

biet zuzuschlagen ist In ländlichen Gebieten sind aber die

Bauernhöfe gerade das Kerngebiet der Ueberbauung. Sodann wird

es oft auch in Bauernkreisen nicht gewhnscht, wenn der Bauer

gleichsam von der übrigen Bevölkerung abgetrennt und isoliert

wird. Eine Erscheinung, die~ sich hei. Aussiedl.ungen negativ

bemerkbar gemacht hat und welche auch durch eine Abtrennung

von der Bauzone gefördert werden könnte. Denn öffentliche Bauten

und Versorqungsbetriebe wären ja nur in der Bauzone zulässig,

Die Loslösung der Bauernhetriebe von der Bauzone fördern im

weiteren die Tendenz, einem einmal gewachsenen Bauerndorf einen
Bmusealenu Chrakter zu geben, wo das gesellschaftliche Leben er

starrt oder wo das Dorf zumindest in zwei Teile Einheimische

und Zugezogene — geteilt wird.

Für eine_Einzon~ bzw. ein Belassen der Bauernhöfe in der

Bauzone wird etwa auch geltend gemacht1 dass damit der Landwirt

die Möglichkeit habe, den nicht im Landwirtschaftshetrieb

tätigen Kindern, die vielleicht noch teilweise im väterlichen

Betrieb mitarbeiten wollen, einen Bauplatz abzutreten oder für
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Betriebsrm.ierur~gen ‚ Acjrarladkhu:[e Aussiedluriqen usw Bauland

verkaufen zu können För eIne Einzonung beruft man sich auch auf

die Gemeindeautonom:t e, wei] darm die Gemeinde und nicht der Kanton

bei Baugesuchen Beurteiluny sinetanz ist

Vorn Standpunkt der Planung aus könnte es deshalb erwünscht sein

die existenzfähi qen Landwirtschaftsbetriehe im Siedlungsgebiet

einer speziellen “Bauzcme~ zuzuteilen in weicher der Bestand und

die Weiterentwicklung der 1 andwirtschattlichen Dörfer bzw~ Dorf~

te:Lle gewährleistet sind und die bäuerlichen S~hutzbestirnmungen

des Ziviirechts voll zur Geltung kommen und wo eventuell sogar

Ark. 24 RPG und die Verordnunn über das Bauen ausserhalb der

Bauzone keine Anwendung tänden und die örtliche Baukommission

allein für Bauhewil ligungen zuständig wäre,

Zur Abklärung der in diesem Zusammenhang auftretenden rechtlichen

und pianerischen Fragen hat dur Regierungsrat mit RRB Nr. 5832

vom 27. Oktober 1 981 zwei anerkannte.n Wissenschaftlern den Auftrag

erteilt, ein Gutachten zu erstellen. Dieses wird eine wesentliche

Entscheidgrundlaqe. dafür sein, ob die vorliegende Planung der Ge*

meinde Die zwil resp. die planerische Behandlung der exist.enzfähigen

]iauernihetriebe zweckmässig ist oder ob diese als unzweckmässig

nicht genehmigt werden kann. Aus diesem Grunde ist es angebracht,

den Entscheid über die Kern zonenplanung zu s.ist:Leren und nu:L~

über den Rest, insbesondere über die drei Neuhaugehiete (141) und

die in diesem Zusammmi aug stehenden Beschwerden zu entscheiden

Ebenfalls entschieden werden kann tiber die Grundwasserschutzzone

(inkl Reglement) und die dagegen erhobene Beschwerde, sowie über

die Zone für öffentliche Bauten und Anlagen. Im Einvernehmen mit

dem Beschwerdeführer wird auch die Beschwerde H. Arni sistiert.,

da dessen Begehren mit der Behandlung der Kernzonenplanung in

engem Zusammenhang steht.

Die Gemeinde ist mit diesem Vorgehen einverstanden.



—5—

In.

Beschwerden Schreier, Tüscher und tieber gegen die Einzonung des
Gebietes Sunnenrain

1. Mit Schreiben vom 23.124. und 27. Dezember 1980 führen die
Herren 1, Alex Schreier, Landwirt, Hauptstrasse 85, Biezwil,
2. Jakob Tüscher, Landwirt, Hintere.Gasse, Biezwil, und 3.
Hermann Weber, Im Burgfelderhof 45, Basel, Beschwerde beim
Regierungsrat, nachdem der Gemeinderat ihre Einsprache am
16. Dezember 1980 abgewiesen hatte.

Die Beschwerdeführer beantragen, das Gebiet Sunnenrain nicht
als Baugebiet auszuscheiden. Die Beschwerdeftihrer Schreier
und Tüscher begründen dies damit, dass sich dieses Gebiet
für eine Wohnzone nicht eigne, da von ihren rund 35 m ent
fernt liegenden Landwirtschaftsbetrieben unvermeidbare
Lärm- und Geruchsimmissionen ausgehen würden, was zwangs
läufig zu Schwierigkeiten mit den künftigen Anwohnern führen

• würde. Es gebe in der Gemeinde zudem gentt~md andere Möglich
keiten,Bauland.mit weniger Aufwand zu erschliessen. Der Be—
schwerdeführer lieber macht geltend, dass er beim Umbau
seines alten Gebäudes auf Denkmalpf lege und Heimatschutz
habe Rücksicht nehmen müssen. Der Einbezug des Sunnenraines
in die Bauzone hätte zur Folge, dass sein Haus von Neubauten
umgeben werde, welche überhaupt nicht in diese Region passten.
Zudem würde seine Wasserversorgung, welche von einer Quelle
nördlich des Hauses gespiesen werde, in Frage gestellt.
Weiter wäre es sehr schade, mitten in einer der schönsten
Landwirtschaftszonen solche Einfamilienhäuser aufzustellen.

Die Gemeinde beantragt, die Beschwerden abzuweisen. Zur Be
gründung führt sie in ihrer Vernehmlassung an, dass siö
versucht habe, eine möglichst kleine Bauzone auszuscheiden,
die “Neubaugebiete“ aber da zu plazieren, wo Land erhältlich
und wenn immer möglich in öffentlichem Besitz sei. Es sei
darauf geachtet worden, dass kein wertvolles Landwirtschafts



—6—

land zu Ueberbauungszwecken beansprucht werde. Der Sunnenrain
gehöre der Einwohner- und Bürgergemeinde. Die Oeffentlichkeit
könne hier deshalb gezielt Bauland (insbesondere an Einheimische)
zur Verfügung stellen, dies zu vernünftigen Bedingungen. Es
handle sich zudem um eine sonnige Südhanglage, die infolge der
Neigung landwirtschaftlich nicht überaus wertvoZl sei. In d&r
Regel werde aus• Landwirtschaftskreisen ja die Forderung ge—.
stellt, dass möglichst Hanglagen eingezont werden sollen. Das
fragliche Gebiet sei zudem, sobald die Basiseinrichtungen er
stellt seien, welche ohnehin bis zur Liegenschaft Weber gezogen
werden müssen, ohne grossen zusätzlichen Aufwand erschliessbar.
Nach Ansicht des Gemeinderates sei eine Ieberbauung des Sunnen
raines auch für das Ortsbild vertretbar. Abgesehen vom Raus
Weber seien hier keine erhaltenswerten Gebäude in unmittelbarer
Nähe • Zudem sei durch entsprechende Zonenvorschriften versucht
worden, Neubauten auf das Ortsbild abzustinunen. Es werde Aufgabe
der Baukcmmission sein, hi~ besondere Sorgfalt walten zu lassen.
Eine Beeinträchtigung der‘ privaten Wasserversorgung sei jeweils
bei den einzelnen Bauvorhaben zu überprüfen. Zudem werde in
nächster Zeit eine Gemeindewasserversorgung r estellt, so dass
die Erschliessung der Liegenschaft Weber mit Trinkwasser sicheiz
gestellt sein dürfte. Zu den ~efürchtungen der Beschwerdeführer
Schreier und Tüscher (Lärm- und Geruchstnuqlssionen) führt die
Gemeinde an, dass beide Landwirtschaftsbetriebe in der Land
wirtschaftszone belassen würdexb Sie seien deshalb zönenkonform
und in ihrer Existenz nicht gefährdet. In unmittelbarer Nähe
der beiden Betriebe seien schon heute bewohnte Liegenschaften
vorhanden. Wenn unzumutbare Innuissionen entstehen würden,
seien diese auch für die Bewohner dieser Liegenschaften von
Bedeutung. Die Gemeinde befürchte aber. keine unzumutbaren
Immissionen aus diesen Betrieben, zumal die vorgesehene Bauzone
bezüglich Windrichtung eher günstig liege. Aus. all diesen
Gründen sei diese Bauzone verantwortbar und sinnvoll, um
so mehr als im ganzen Dorf Landwirtschafts- und Wohn zonen
zwangsläufig nebeneinanderliegen.

2. ~m 2. April 1981 führten Beamte des Bau-Departementes einen
Augenschein mit Parteiverhandlung durch. Während des Augen-



scheines wurden keine unzumutbaren Lärm— oder Geruchs—

irnmissicmen aus den Betrieben der Beschwerdeführer Schreier

und Tüscher wahrgenommen.

Zur Abklärung der Ir[mlissi.onsfragen wurde das kant. Arbei8sin—

spektorat um Stellungnahme gebeten Dieses nahm am 10. Juli

1981 einen Lokaltermin vor und teilte seine Ergebnisse mit

Schreiben vom 16. Juli 1981 mit. Die Beschwerdeführer Schreier

und Tüscher sowie die Gemeinde erhielten Gelegenheit,sich dazu zu

äussern, was Herr Schreier und die Gemeinde auch taten. Für den

Inhalt dieser Schreiben wird auf die Akten verwiesen und im

folgenden, soweit nötig, Bezug genommen.

3. Die Beschwerdeführer sind gemäss § 16 f Baugesetz zweifellos

zur Beschwerdeführung legitimiert. Auf ihre rechtzeitig einge

reichten Beschwerden ist deshalb grundsätzlich einzutreten.

Nach § 18 Abs. 2 Baug~setz entscheidet der Regierungsrat an

lässlich des Genehmigungsverfahrens über die Beschwerden, über

prüft die Pläne auf ihre Recht— und Zweckmässigkeit und die

Uebereinstimmung mit den kantonalen und regic~aien Plänen. Nur

~i ane d e rech swi~dri~g oder uffensichtlichunzweckmassiq s nd

und P1ä~e, die übergeordneten Planungen widersprechen, weist

er an die Gemeinde zurück.

4. Die Beschwerdeführer Schreier und Tüscher wenden ein, dass die

geplante Einzonung des Sunnenraines vor aliei~ deshalb nicht

zweckmässig sei, weil dieses Gebiet in unmittelbarer Nähe

ihrer Landwlrtschaftsbetriebe gelegen sei, von welchen unaus

weichlich gewisse Irnxaissionen ausgehen würden. Herr Schreier

führt neben seinem konventionellen Bauernbetrieb noch einen

Zucht- und Mastbetrieb für Schweine (300 Tiere) sowie einen

Laufstall für Rinder. Herr Tüscher betreibt ausschliesslich

Zucht— u:nd Mastbetrieb für Schweine (23 Zucht— und 70 Mast—

schweine) sowie einen Pouletmaststall (5000 Tiere) . Der Betrieb

Schreier liegt ca. 45 m süd-s.üdwestlich und derjenige von

Herrn Tüscher ca. 30 m östlich vom Neubaugebiet entfernt,



a) Vorweg gilt es festzuhalten, dass es in diesem Verfahren nicht

darum gehen karin, die Beschwerdeführer Schreier und Tüscher

vor künftigen, möq~ich.erweises~rberechtiqten Reklamationen

der Nachbarn zu ~chützen, welche durch den Betrieb ihrer

Zucht~ und Mastbetriehe entstehen könnten. Solche Streitig~

keifen müssten, sofern nicht von öffentlichem Interesse

(öffentiich~rechtlicher Immissionenschutz) ‚ an den Zivilrichter

verwiesen werden, Nach § 61 kant. Bauregiement (KBR) sind

Bauten und bauliche Anlagen aber nach dem leweiligen Stand

der Technik so auszuführen, abzuändern und zu unterhalten,

dass sie möglichst wenig Lärm, Abgase, Rauch, Staub, üble

Gerüche, Erschütterungen, Strahlungen oder andere Immissionen

erzeugen~ diese müssen für den Nachbarn zumutbar sein. Diese

Vorschri,ft gilt selbstverständlich auch für landwirtschaftliche

Bauten ausserhalb der Bauzone. Vorbehalten bleiben auch Art.

684 ff des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB) Eine all—

fällige übermässige Ausübung ihres Eigentumsrechtes dürfte

deshalb sicher nicht dazu führen, dass benachbartes Grund

eigentum, welches sich sonst als Bauland eignen würde,

nur deshalb nicht eingezont, in seiner Nutzung also stark

eingeschränkt würde. Im folgenden gilt es deshalb nur zu

untersuchen, oh es infolge unvermeidbaren Immissionen auf

dieses Gebiet, unter Berücksichtigung des Ortsgehrauches

und örtlichen Verhältnisse, aus planerischen Gründen als

völlig unzweckmässig erscheint, den Sunnenrain einzuzonen.

Dabei gilt es zu beachten, dass es sich hier nur um ein

Kriterium neben anderen handelt, welches es bei der Beurteilung

der Baulandqual±.tät zu berücksichtigen gilt.

h) Zur Abklärung der heute bestehenden konkreten Imntissions—

situation wurde das kant. Arbeitsinspektorat um Stellung

nahme gebeten. Sein Bericht vom 16. Juli 1981 hält dazu

u.a. folgendes fest~

~tMasthetriebe für Schweine und Poulets sind zweifelsohne
mit Lärm— und Geruchsimmis~ionen verbunden. Je nach Alter
und Pflege der~ Ti~re, dem Unterhalt, den örtlichen und
atmosphärischen Verhältnissen fallen diese linmissionen mehr
oder weniger ins Gewicht. In diesem Zusammenhang hat der
Verein Deutscher Ingenieure (VDI) eine Mindestabstands
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regelung zur Wohnbebauung entwickelt. Diese Mindestabstands
regelung ist deshalb auch integrierender Bestandteil der
VDI-Richtlinien 3471 und 3472. Aufgrund der erwähnten Unter
lagen und• einiger praktischer Erfahrungen ist im vorliegenden
Fall ein Abstand zur Wohnbebauung von wenigstens 300 m er
forderlich, damit vertretbare Immissionsverhältnisse sicher
gestellt sind. Diese bestehenden Abstände werden in den vor
liegenden Fallen klar unterschritten“.

Im einzelnen sieht das Arbeit!inspektorat folgende haupt
sächlichen Immissionen:

“In beiden Fällen fällt Gülle an. Diese muss von Zeit zu Zeit
ausgetragen werden. Beide Betriebsinhaber haben im Bereich
Sunnenrain eigenes oder gemietetes Land, das zum Güllenaustrag
benützt werden muss. In beiden Betrieben falle auch Stailmist
an, der ebenfalls auf das umliegende landwirtschaftlich be
baute Land ausgetragen wird. Die Zlasttierhaltung von Schweinen
und Poulets verursacht gewisse Gerüche. Diese waren denn auch
am Tag des Augenscheins im Gebiet Sunnenrain zeitweise fest
stellbar. Während des Augenscheins waren die Tiere beider
Betriebe — Sunnenrain nicht hörbar. Lärinbeeinträchtigungen
bei der Fütterung der Schweine sowie beim Verlad der Tiere
(teils nachts) und weitere Vorkommnisse sind in der Nachbar
schaft nicht nur denkbar, sondern zeitweisö auch vorhanden.
Die Lärmsituation wird klar verschärft, wenn die beiden Be—
triebe für die Mutterschweine einen Auslauf erstellen müssen.

Während des Augenscheins fanden sich keine Xmmissio~sver—
hältnisse vor, die als unzumutbar zu bezeichnen sind. Das
fragliche Baugebiet wird aber zeitweise von Immissionen be
troffen. Je nach Einstellung der zukünftigen Anwohner kann
daraus eine Konfliktsituatidn werden“.

Die Frage, ob das fragliche Gebiet von den Iinmissionen ver
stärkt und besonders betroffen werde, wird folgendermassen
beantwortet:

“Die atmosphärischen Verhältnisse können sowohl zu einer Ver—
wie auch Entsch*rfung der Inmtissionssituation beitragen.
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Sieht man vorerst von den geplant ca Frelläufen für Mutter—

schweine ab, so ist das Gebiet Sunnenrain bei Ostwind vor allem

durch den Betrieb Tüscher und bei Sddwind (Föhnlage) durch

den Betrieb Schreier Immissionen ausgesetzt“.

Nach Auffassung des Arbeibsinspoktorates werden beide Be

triebe ordentlich und sauber geführt und entsprechen

dem Stand der Technik. Es ist L~herzebgt, dass die vorqefundene

Situation dem Normalfall entspricht,

c) Es muss ohne Zweifel davon ausgegangen werden, dass die beiden

Betriebe der BeschwerdefLthrer gewisse. Immissionen auf die

Umgebung verursachen, Dies wird auch von der Gemeinde nicht

bestritten. Sie weist sogar darauf hin, dass es Aussen

stehende- erstaunen mag, dass Bauerndörfer zu gewissen Zeiten

nicht begehrte, ruhige Paradiese seien, sondern lärniige

Zentren bäuerlicher Betriebsamkeit (Traktorenlärm in Ernte—

zeiten, Heugebläse, Motorsägen etcj - Wie die Gemeinde auch

richtig festhält, kommt es aber auf die Wertung an, welche

man diesen Immissionen beimisst. Entscheidend ist die Antwort

auf die Frage, ob solche Immissioneu für einen Bewohner eines

Bauerndorfes zumutbar sind.

Das kant. Arbeitsinspektorat verlangt in seinem Bericht einen

Abstand zur Wohnbebauung von wenigstens 300 m, damit vertret—

bare ImmissionsverhältnjssE~ sichergestellt seien. Wollte man

dies aber in Biezwil für sämti iche Wohnhebauunqen sicher

stellen, so müssten die insgesamt drei vorhandenen Zucht— und

Mastbetriebe ausgesiedelt oder der qtösste rj~eij des Dorfes

verlegt werden! Wie das Arbeitsinspektorat später auf mündliche

Anfrage aber klarstellte, sei dieser Abstand vor allem bei

Errichtung von neuen Betrieben empfehienswert, Zudem seien

ihre Untersuchungen nur Grohabklärungen und keine Detail—

erhebungen. Die Frage, oh es sich bei den Geruchsimmissienen

um gesundheitsschädigende handle, wurde klar verneint.
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Eine wes~nt1iehc Ursache für limuissionen kann sicher das

Acs~iaqe~ von Ccli cii 0 ci~ adc ~f1 anbhaft darlegt,

geschieht dies aber heute nicht nur um das zur Einzonung vorge

sehene Gebiet Sunnenrain, sondern auch in unmittelbarer Nähe

des üh~igen Dorfes Der Sunnenrain wird also nicht zwangsläufig

speziell davon be ~roffen, Damit diese Immi ssionen fUr die ganze

Wohnbebauung nicht wahrnehmbar wären, müsste man konseguenter-~

weise verbieten, näher als :300 in zur Wohnbebauunq Gülle auszu—

tragen. Dies war bis heute nicht der Fall, Trotzdem sind bis

her offenbar keine Probleme entstanden,

Massgebend sind deshalb vor allem die ständi~enGeruchs—_und

Lärmimmissionen aus den Betrieben. Diese dürften unterschiedlich

und von den Wetterverhältnissen abhkngig sein. Aus dem Sunnen—

rairi können bei Ostwind speziell durch den Betrieb Tüscher und

bei Südwind (Föhnlage) durch den Betrieb Schreier Geruchs—

immissionen auftreten. Bei der in dieser Gegend vorherrschenden

Westwindlage werden also nicht der nördlich und östlich der

Betriebe geleUene Dunnenrain, sondern die östlicJ:~e Wohnbebauung

im eigentlichen Dorfe betroffen. Erfahrungsgmäss dürfte der

Sunnenrain also hei leichtem Süd— oder Ostwind sowie bei Wind

stille den Vorhandenen Gernc;hsinun:i. ssionen ausqesetzt seih

Lärminirnissionen werden vor all ein bei der Fütterung der Schweine

und beim Verlad der Tiere zeitweise auftreten~

Bei der Wertung dieser Immissionen ist vorweg festzähaiten,

dass in einem Bauerndorf wie Biezwi.1 Landwirtschaft~— und Wohn‘-

nutzung seit jeher miteinander vermischt sind. Bewohner von

Bauerndörfer müssen zwanUsläufig gewisse lannissionen in Kauf

~ehmen. Die faktischen Verhältnisse erlauben es auch nicht, im

Dorf oder in Dorfnähe Uohnzonen auszuscheiden, weiche von

jeglichen Immissionen verschont sind, Wer also in ein Bauern

dorf zieht, muss die ortsüblichen :rm~niss:Lor~c~n in Kauf nehmen.

Was ortsüblich ist, muss auch für den Neuzuzüger zumutbar sein.

Dazu gehört auch der unvermeidliche Lärm und Geruch der Tiere.

Wie bereits vorne erwähnt, werden die Beschwerdeführer durch

§ 61 KBR verpflichtet, keine unzumutbaren Irnmissionen auf die



Umgebung abzugeben. Dies scheint bisher auch der Fall gewesen

zu sein und hu:i. der Erteilung der früheren Baubewilligungen

für diese Betriebe ist man offensichtlich auch davon ausgegangen,

denn andernfalls hütten diese Baubewilligungen nicht erteilt

werden dürfen. Die Gemeinde führt denn auch glaubhaft an, dass

hier über das qanze Jahr hindurch keine unzumutbaren In~issioneri

anzutreffen sind und dass sie sich auch nicht vorstellen könne,

dass für vier oder fünf weitere Wohnbauten am Sunnenrain unzumut—

bar sein soll, was für das ganze Dorf bis heute als selbstver

ständlich hingenommen werde. Dafür spricht auch, dass weder die

Beamten des Bau—Departementes noch die des kant. Arbeitsinspekto—

rates an ihren Augenscheinen unzumutbare Lärm— oder Geruchs—

immissionen wahrgenommen haben, Am Rande sei vermerkt, dass es

auch nicht einzusehen ist, weshalb die Irnmissionen auf den Sunnen—

ram unzumutharer sein sollen, als beispielsweise diejenigen

auf die unmittelbar östlich von Herrn Tüscher angrenzenden Grund

stücke, welche der Kernzone zugeschlagen wurden und mit deren

Einzonung Herr Tüscher offenbar einverstanden ist. Das gl~iche

gilt für die südöstlich des Betriebes Schreier angrenzenden

Grundstücke in der Kernzone, wovon das nächstgelegene Grundstück

Biezwil Nr. 105 sogar Herrn Schreier gehört!

5, Von Bedeutung ist, dass die Immissionsfrage wie bereits er

wähnt, nur ein Kriterium für die Beurteilung der Zweckmässigkeit

dieser Einzonung ist. Für die Einzonung sprechen im vorliegenden

Falle, dass das Gebiet, entgegen der Behauptung der Bes~hwerde—

führer, mit vernünftigem Aufwand erschlossen werden kann. Es handelt

sich um eine sonnige Südhanglage, welche eine vorn ursprünglichen

bäuerlichen Dorikern leicht losgelöste Baugruppe bildet und somit

zur Erhaltung des bisherigen schätzenswerten Dorfkerns beiträgt.

Die Lage ist landechaftlich aber nicht exponiert, weshalb das Land

schaftsbild, entgegen der Behauptung des Beschwerdeführers Weber

nicht beeinträchtigt wird. Diese Gruppe lässt sich in die be

stehende Siedlung integrieren, d.h. eine Ueberbauung wird - obwohl

am Rande des Siedlungsgebietes — nicht exponiert in der Landschaft

stehen. Es werden damit auch zwei bestehende Wohnbauten eirigezont,

also zonenkonform. Zudem ist die Eiriwohnergemeinde und Bürgerge—
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meinde Eigentümerin dieser Parzellen, weshalb die Landerhältlich
keit gesichert ist und die Entwicklung gezielt gesteuert wörden
kann. Die Gemeinde hat verschiedene andere Gebiete für eine Ein
zonung überprüft. Diese Bemühungen scheiterten, weil entweder
Gründe des Landschafts— oder Grundwasserschutzes gegen eine• Ein—
zonung sprachen oder weil die Landerhältlichkeit nicht garantiert,
oder schliesslich, weil sich diese Gebiete nicht mit vernünftigem
Aufwand erschliessen liessen. Es drängen sich also nicht andere
Gebiete vorab für eine Einzonirng auf. Diä Bauzone von Biezwil
kann auch nicht als zu gross bezeichnet werden, selbst wenn die
Kernzone als solche genehmigt würde.

6. An dieser Stelle ist noch auf den Einwand des Beschweideführers
Weber etwas näher einzugehen, durch den Einbezug des Sunnenrains
in die Bauzone werde eine Ueberbauung möglich, welche nicht in
die Region passe. Dieser Einwand, welcher nicht näher begründet
wird, ist aber aus folgenden Gründen nicht stichhaltig. Nach §
63 KBR dürfen Bauten unter anderem das Landschafts-, Orts-,
Quartier- una Strassenbild nicht verunstalten oder erheblich be
einträchtigen. In § 16 des Zonenreglementes stellt die Gemeinde
zudem eine ganze Reihe von Gestaltungs4orschriften für diese
Wohnzone auf. Es werden Vorschriften über die Dachform, Dachvor
sprünge, Bedachung, Stellung von Bauten und Farbgebung aufgestellt.

O Diese Vorschriften garantieren bei ridhtiger Anwendung dafür,dass die Befürchtung des Beschwerdeführers nicht zutrifft.

7. Herr Weber macht auch geltend, dass eine künftige Ueberbauung
sein Quellwasser gefährde. Er will die Gemeinde dafür haftbar
machen. Er konnte aber auch anlässlich des Augenscheins keine
konkreten Anhaltspunkte für seine Befürchtung ~nbringen. Da.
eine solche au~‘h nicht ersichtlich ist, i8t darauf nicht näher
einzugeben. Im übrigen handelt es sich hier um eine privat-~
rechtliche Angelegenheit, welche zur gegebenen Zeit vor dein
Zivilrichter auszutragen wäre. Im vorliegenden Planverfahren
müssten solche privaten Interessen vor den öffentlichen
zurückweichen. .
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8. in muss schliesslich sämt].ichen lieschwerdeführern noch ent—

gegengeha]ten werden, dass kein Grundeigentümer einen Anspruch

darauf besItzt, dass die bisherige Zonenordnung b~stehen bleibt

Dies gilt insbesondere für eine solche über das Gebiet des Nach—

barn~ Durch das neue Raumpianungsgesetz und das Baugesetz sind

die Gemeinden verpflichtet über ihr Gemeindegebiet zu planen.

Dies hat die Gemeinde Biezwil zum ersten Male getan, Sie be

sitzt nebst der Pflicht aber die Freiheit, die bauliche Ent

wicklung der Gemeinde zu steuern. Es kann sicher nicht angehen,

dass diese infolge der beiden bestehenden Betriebe der

Herren Schreier und Tilscher so stark eingeschränkt würde.

9. Aus all diesen Gründen kann die Einzonung des Sunnenrains nicht

als offensichtlich unzweckmä~~ bezeichnet werden. Der Gemeinde

kann diese Einzonung nicht verwehrt bleiben, nur weil je nach

Jahreszeit und den atmosphärischen Verhältnissen gewisse unver—

meidbare und ortsübliche Immissionen auftreten werden. Die Be

schwerden der Herren Schreier, Tüscher und V~eber sind deshalb

abzuweisen.

Die drei E3eschwerdeführer haben an die Kosten des Verfahrens

(inkl. Entscheidgehühr) je Fr. i5O.—~ zu bezahlen. Die ge

leisteten Kostenvorschüsse in gleicher Höhe werden verrechnet.
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5. Beschwerde Johann fescher

Mit Schreibe:u vew 31, Dezember ~ 980 führt Herr Johann

Tüscher~iJyss ‚ B.i.ezw:L1 Leschwerde heim Regierungsrat gegen

den Entscheid des Gerncinderates vom 30 Dezember 1980

Der Beschwerdeführer verlangt sinngemäss die Aufhebung der

Grundwa sse:~ set u Lz zone auf seinem GrundstOck GB Biezwil Nr 125

Als Grund führt er lediglich an ‚ dass seine Liegenschaft da

durch belastet und entwertet würde. E:r verlangt eine Ent

schädigung von Fr. 15~ sofern die Schutzzone nicht ab

geändert werde.

Der Gemeinderat beantragt die Abweisung der Beschwerde.

Für seine Begründung wird auf die Akten verwiesen und im

folgenden, soweit nötig, Bezug genommen

2. Der Beschwerdeführer ist als ein von der Planungsmassnahme

betroffener Grundeigentümer zur Beschwerdeführurig legitimiert

Da diese rechtzei tig eingereicht wurde, ist darauf grund

sätzlich ein~iutre ton.

Auf die finanz;ioi le Forderung des Beschwerdeführers kann hin

gegen in diesem Vertahren nicht eingetreten werden. Diese ist

in das separate Schätzunqsverfahren, zu verweisen.

3 Die Gemeinde JcLezwil t gestützt auf § 36 des Bauqesetzes

(BauG) und § 35 des kantonuLen Gesetzes über die Rechte am

Wasser (WRG) in dafür vorgesehenen Verfahren nach §~ 15 ff

5auG ein Gewässerschutzgehiet ausgeschieden und ein Schutz—

zonenreglement e:rlassen Die Schutz zc:nie dient dem Zweck, die

von der Gemeinde qefasste Turntailequelle soweit möglich

gegen alle schädigenden Einflüsse, hygienischer, bakteriologischer

und chemischer Art zu schützen, Dabei werden drei Teilzonen

ausgeschieden, nämlich Zone 8 1 (Fassunguhereich) ‚ Zone 5 II

(Engere Schutzzo:rio)und Zone 5 III (Weitere Schutzzone) Das

Grundstück des Beschwerdeführers befindet sich in der Zone

5 II. Zudem liegt es ausserhalb der Bauzone,
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Der Beschwerdeftihrer führt sicher zu Recht an, dass sein
Grundstück dadurch belastet wird. Näher begründet er seinen
Einwand aber nicht.

Es ist nun geradezu Sinn und Zweck von Grundwasserschutzzonen,
dass den Eigentümern gewisse Eigentumsbeschr&nkungen (Nutzungs
beschränkungen) auferlegt werden und Schutzmassnahmen getroffen
werden. Solche wer6en auch im vorliegenden Falle durch Art.
3 ff des Schutzzonenreglementes festgelegt. Diese sind ohne
Zweifel zweckmässig; auch der Beschwerd~führer führt dagegen
nichts an. Es ist somit nicht ersichtlich und in keiner Weise
dargetan, dass die Belastung des Beschwerdeführers nicht recht-
oder zweckmässig ist.

Der Beschwerdeftihrer ist offensichtlich der Meinung, dass sein
Grundstück gar nicht von der Schutzzone erfasst werden soll.
Die Gemeinde hat diese Gewässerschutzzone nach Angaben eines
Geologen (Dr. Ledermann) und des kant. Amtes für Wasserwirt
schaft festgelegt. Nach nochmaliger Prüfung durch das kant.
Amt für Wasserwirtschaft hat sie der Einsprache des Beschwerde-
führers teilweise entsprochen und den Verlauf der Zone 5 IX so
weit reduziert, als dies nach Auskunft des Jtantonsgeologen
verantwortet werden konnte. Damit ist der Beschwerdeführer
aber noch nicht zufrieden. Eine weitere Reduktion oer gar
eine vollständige Entlassung des Grundstückes aus der Zone 5 XI
ist aber nicht möglich. Die geologischen Untersuchungen haben
klar ergeben, dass es sich hier um eine Schutzzone handelt.
Der Beschwerdeführer führt dagegen auch keine konkreten E4~n—
wände an, welche das Gegenteil bew&Lsen könnten. Die von der
Gemeinde 4usgeschiederje Schutzzone kann sicher nicht deshalb
fallengelassen werden, weil der Beschwerdeführer damit be
lastet wird. Die Beschwerde erweist sich als unbegründet,
weshalb sie abzuweisen ist. Die Grundwasserichutzzone im Ge
biet Turnhalle und das dazu gehörende Schutzzonenreglement
sind somit zu genehmigen.
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Nach dem Ausgang des Veffahrens hat der Beschwerdeführer

die Kosten des Verfahrens (inkl Ents cheidgeh~ihr) von

Fr. 1OQ~—— zu bezahlen. Diese werden mit dem geleisteten

Kostenvorschuss verrechnet Der Rest ist dem Beschwerdeführer

zurückzuerstatten,

i: v

Nach dem Ausgang der Beschwerdeverfahren, kann der Z~~~lan

teilweise und zwar mit Ausnahme der Kernzonenplanung ge

nehmigt werden. Der Entscheid über die Kernzonenpianung

wird aus den eingangs erwähnten Gründen sistiert.

Der Erschliessj~~an kann hingegen schon jetzt über das

ganze Gebiet genehmigt werden.

Das Bau— und Zonenreqiement kann mit Ausnahme der Kernzonen—

vorschriften ohne Bemerkungen genehmigt werden. Der Entscheid

über die Genehmigung der Kernzonenvorschriften wird ebenfalls

vorläufig sistiert, da dieser mit der Genehmigung der Kernzonen—

planung verbunden ist,

Sowohl das Schutzzonenreqlement für die öffentliche Wasserver

sorgung “Turnha11equeile~ als auch das Gemeinderegiement über

Erschliessun~be~:räqe und -9ehühren können ebenfalls ohne Be

merkungen genehmigt werden
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Es wird

be~ch1ossen:

1 Der Zonenplan der Einwohnergemeinde Biezwil wird teilweise
genehmigt. Der Entscheid über die Kernzonenplanung wird vorläufig
sistiert.

2. Der Erschliessungsplan der Einwohnergemeinde Biezwil wird ge
nehmigt.

3. Das Bau— und Zonenreglement, mit Ausnahme der Kernzonenvor—
schriften, das Schutzzonenreglement für die öffentliche Wasser
versorgung “Turnhallequelle“, sowie das Gemeindereglement über
Erschliessungsbeitrag und -gebühren der Einwohnergemeinde ~iez
wil werden genehmigt. Der Entscheid über die Kernzonenvor
schriften wird vorläufig sistiert.

4. a) Die B&scbwerde von Herrn Alex Schreier, Biezwil, wird abge
wiesen. Er hat an die Kosten des Verfahrens (inkl. Entscheid-
gebühr) Fr. .150.-— zu bezahlen. Der geleistete Koste~zvor—
schuss wird verrechnet.

b) Die Beschwerde von Herrn Jakob Tüscher, Biezwil, wird abge
wiesen. Er hat an die Kosten des Verfahrens (inkl.; Entscheid-
gebühr Fr. 150.—- zu bezahlen. Der geleistete Kostenvor—
schuss wird verrechnet.

c) Die Beschwerde von Herrn Henzann Weber, Basel,wird abge
wiesen. Er hat an die Kostön des Verfahrens (inkl. Entscheid-
gebühr Fr. 150.-- zu bezahlen. Der geleistete Kostenvor—
Schuss wird verrechnet.

d) Die Beschwerde von Herrn Johann Tüscher, Biezwil, wird
abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist. Er hat an die
Kostexi des Verfahrens (inkl. Entscheidgebühr) Fr. 100.--
zu bezahlen. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 150.——
wird verrechnet.



19

e) Die Beschwerde von Herrn Ha:ns Arni, i3urgdorf, wird vorläufig

sistiert.

5. ~as kant. Amt für Raumplanung wird beauftragt, zusammen mit

der Gemeinde, die offenen und für den absch] iessenden Entscheid

notwendigen Fragen abzuklären.

6 Sobald der Entscheid über die vorläufig zurückgesteliten Ge

biete vorliegt, hat die Gemeinde Biezwil das generelle Kanali—

satidrisp~bjekt~ (GKP) in ~Lftrag zu geben. Dieses soll dem kant.

Amt für Wasserwirtschaft zur Vorprüfung und Genehmigung einge

reicht werden,

Für Bauvorhaben in den genehmigten Gebieten muss die Abwasser

beseitigung vorgängig in einem Teil—GKP aufgezeigt und danach

ausgeführt werden.

7. Die Gemeinde wird verhalten, dem kant. Amt für Raumplanung

bis spätestens 1. März 1982 noch vier korrigierte Zonen— und

Erschliessungspläne in reissfester Ausführung und je zwei

Exemplare der Reqiemente einzureichen. Die Pläne und Regiernente

sind mit dem Genehmigungsverrnerk der Gemeinde zu versehen.

Alex_Schreier,_Biezwii

Kostenvorschuss Fr. 150.~«~

Entscheidgebühr Fr. 150.—— (von Kto. 18—600 auf Kto. 2010—230 um
buchen)

Jakob Tüscher,_Biezwil

Kostenvorschuss Fr. 150.--

Entscheidgebühr Fr. 150.-~ (von Kto. 18—600 auf Kto. 2010—230 um—
buchen)

Hermann Weber, Basel

Kostenvorschuss Fr. 150.--

Entscheidgebühr Fr._150._: (von Kto. 18-600 auf Kto. 2010-230 um
buchen)
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~TüscherBiezwi1

Kostenvorschuss Fr. 150.-- (von Kto. 18-600 auf Kto. 2010-230
Verfahrenskosten Fr. 100.-- umbuchen)

Rückerstattung Fr. 50.—-~

~eBiezwi1

Genehmigungsgebühr Fr. 400,-« Kto. 2010-230

Publikationskosten Fr. 18.-- Kto. 2030-300

Fr. 418,-- ~

(Staatskanzlei Nr. 1166) ES

Der Staatsschreiber
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Bau~Departenient. (2) Ha

Hochbauemt (2)

rEjefb~l1an~t (2)

Amt für Wasserwirtschaft (2)

Rechtsdienst 2au~Depart e~nent (Ba)

Amt für Raumplanung (6), mX~tennd1Pianund~J~e~rnente

Kreisbauamt 1, 4500 Solothurn, mit 1 gen. Plan (tol9t~äter)

Arntschreiberei Bucheggbercj, 45(X) Solothurn, mit 1 ~en. Plan (folgt

( Flnanzverwaltunq/0cb3 Lorcnliucbiia) unq (~
Arbeitsinspektorat

Sekretariat der Katasterschatsung (2) m~Llen.Plan(fol~

Ammannamt der EG, 4571 Biezwil, mit Einzahlu sschein/E1NSCHREIBEN

Baukommission der EG, 4571 Biezwil, mit 1~~P1an_und Re~j1emente (folger

Ingenieurbüro RuB, Enggist, Rötistr, 22, 4500 Solothurn spater)

Alex Schreier, Landwirt, Hauptstr. 85, 4571 Biezwil, EINSCHREIBEN

Jakob Tüscher, Landwirt, Hintere Gasse, 457.1 Biezwil, EINSCHREIBEN

Hermann Weber, Im Burgtelderhof 45, 4055 Basel, EINSCHREIBEN

Johann Tüscher—Wuss, 4571 Biezwii. ‚ EINSCHREIBEN

Dr. F. Hüsler, Fürsprach und Notar, Westbalmhofstr, 2, 4500 Solothurn

Amtsblatt P~b1ikat:.ion:

— Der Zonenpian der Einwohnergemeinde Biezwil wird teilweise ge—

nehmigt.

- Der Erschliessungspian der Einwohnerqemeinde Biezwil wird genehmigt.

Das Bau— und Zonenreqlemont, mit Ausnahme der I<ernzonenvor—

schriften, das Schutzzoneareqlement für die öffentliche Wasser

versorgung ~ Turnhalleguelle sowie das Gemeindereglement

über Erschiiessunqsheiträqe und —gebühren der Ei nwohnergemeinde

Biezwil werden genehmiqt,
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